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Natürliche Körperpflege 
vom Dreiländereck. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
in Maglern 60, 9602 Thörl-Maglern 

 

www.mandorla.at 

E-Mail: office@spenglerkoenig.at  
Telefon: +43 4255/2266-0 Fax: +43 

   

  Spengler König KG 

  Tischlergasse 2 

  9601 Arnoldstein 

Pfarrausflug - Ravenna 
 
 

17. und 18. 
Oktober 

2026 
 
 
 

Anmeldung: ab sofort bei OGV Reisen in Arnoldstein 
Tel. 04255/42800 oder Arnoldstein, Gemeindeplatz                               

 Mo – Fr 9.00 bis 13.00 Uhr  
 

Begrenzte Teilnehmerzahl! 
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Gottesdienste, Feste, Aktivitäten und Spiritualität in den Monaten Juni und Juli 2026 

J U N I  2026 
 
Donnerstag, 4. Juni - FRONLEICHNAM 
09.00 Uhr:  HL. MESSE (deutsch-italienisch)  
mit anschl. Prozession durch die Felder 
 

im Anschluss PFARRFEST vor dem Pfarrhof 
(Speis und Trank, Kuchenbuffet, Tombola, Ge-
selligkeit) - bei Schlechtwetter findet das Pfarr-
fest im Feuerwehrhaus statt. 

 
Sonntag, 7. Juni (10. Sonntag im Jahreskreis) 
09.00 Uhr:  HEILIGE MESSE 
   + Rosa und Johann Petritsch 
Ewiges Licht für + Rosa u. Johann Petritsch 
 
Mittwoch, 10. Juni 
18.00 Uhr:  Bibelgespräch mit Dr. Barbara Velik 

 
Sonntag, 14. Juni (11. Sonntag im Jahreskr.) 
09.00 Uhr:  WORTGOTTESFEIER 
Gebetsgedenken für + Katharina und Georg 
Werkl 
Ewiges Licht für + Katharina u. Georg Werkl 
 
Sonntag, 21. Juni (12. Sonntag im Jahreskr.) 
09.00 Uhr:  HL. MESSE  
  + Maria Frank 
  + Erika Kugi und + der Familie 
  Morautschnig 
Ewiges Licht für + Maria Frank 
 
Sonntag, 28. Juni (13. Sonntag im Jahreskr.) 
09.00 Uhr:  HEILIGE MESSE  
+ Johann Nessmann und Elisabeth Serschön 
+ Maria Klampferer vlg. Tschurwald 
Ewiges Licht für + Maria Klampferer und 
+ Johann Nessmann und Elisabeth Serschön 
 
 
 
J U L I  2026 
 
Sonntag, 5. Juli (14. Sonntag im Jahreskreis) 
09.00 Uhr:  HEILIGE MESSE 
 
Sonntag, 12. Juli (15. Sonntag im Jahreskr.) 
09.00 Uhr: WORTGOTTESFEIER   
  beim Feuerwehrhaus 
 

anschl. Frühschoppen der FF Thörl-Maglern 

Sonntag, 19. Juli (16. Sonntag im Jahreskr.) 
09.00 Uhr:  HEILIGE MESSE  
+ Karl Martinz und + Mathilde Kranawetter 
Ewiges Licht für + Karl Martinz und  
+ Mathilde Kranawetter 
 
Sonntag, 26. Juli (17. Sonntag im Jahreskr.) 
09.00 Uhr: WORTGOTTESFEIER 
Gebetsgedenken für + Karl u. Johanna Fillafer 
+ Martha und Hans Galle und Angehörige 
Ewiges Licht für + Karl und Johanna Fillafer 
und + Martha und Hans Galle und Angehörige 

Herr Jesus Christus,  
am Festtag zu Fronleichnam  

danken wir dir,  
dass du uns im Sakrament des Altares  

nahe bist.  
Du bist das Brot des Lebens,  

das uns stärkt und nährt.  
Öffne unsere Herzen für deine  

Gegenwart, damit wir fähig werden,  
dein Leben und deine Liebe mit unseren 

Mitmenschen zu teilen.  
Segne unsere Familien,  

unsere Gemeinde und diese Welt.  
Amen.  

VORSCHAU 

 

Am Freitag, 

14. August 26 
 

findet unsere 

traditionelle 

WALLFAHRT  
nach 
 

MARIA IM 

SCHNEE 
am Dreiländereck  

statt. 



Das Getreide 
wurde dann 
entweder in 
Harpfen oder 
am Feld ge-
trocknet. Das 
Mähen des 

Getreides fiel jedenfalls unter die sogenann-
te „Feldmäh-Robot“. Das Dreschen des Ge-
treides im Rahmen der Robot erfolgte dann 
in der Regel in der Meierei der Herrschaft.  
 

Zur „Feldmährobot“ zählte auch die Mahd 
des Heues sowie das Wenden desselben zum 
Zweck des Trocknens. Die Einfuhr des ge-
samten Heues erfolgte dann durch diejeni-
gen Untertanen, die dazu im Rahmen ihrer 
Robotleistung verpflichtet waren. Die Be-
sorgung der Mahd gehörte jedenfalls zu den 
unangenehmen Robotleistungen, die von der 
Herrschaft Wasserleonburg gefordert wurde, 
da diese zeitlich nicht bestimmt war. War 
der Wettergott gnädig, war die Leistung bald 
erbracht, doch bei launischem Wetter war 
oft ein Vielfaches der sonst üblichen Zeit 
aufzuwenden, um die Arbeit zum Abschluss 
zu bringen. Und dann gab es auch noch das 
Jäten des Getreides, der Hackfrüchte und 
der Hirse. Diese Arbeit erfolgte meist durch 
die Keuschler. 
  

Eine Robotver-
pflichtung, die 
ausschließlich die 
Bauern betraf, war 
die sogenannte 
„Traidtragerobot“ 
bzw. 
„Traidfuhrrobot“. Dabei handelte es sich um 
den Transport des von der Herrschaft ver-
kauften Getreides. Dabei hatte derjenige, 
der zu dieser Robot verpflichtet war, nicht 
nur Pferd oder Ochs und Wagen, sondern 
auch die Säcke für das Getreide bereitzustel-
len. Beim sogenannten „schweren“ Getrei-
de, also Roggen, Weizen und Hirse, durfte 
die Transportmenge zweieinhalb Vierling 
oder zehn Viertel nicht übersteigen. 
 

Der Vierling bezeichnet im alten österreichi-
schen Maßsystem kein einheitliches Stan-
dardmaß, sondern ein regionales Hohlmaß 

für Getreide oder ein Handelsgewicht. Da 
es sich um ein Viertelmaß handelte variier-
ten die Volumina und Gewichte je nach Re-
gion und Epoche drastisch. In Kärnten und 
Osttirol war der Vierling oft ein Viertel ei-
nes Sackes oder ein größeres Maß. Histori-
sche Aufzeichnungen aus Osttirol setzten 
den Vierling mit ca. 9 kg Getreide (ca, 15 
Liter) gleich. In anderen Kärntner Tälern 
rechneten die Bauern zwischen 64 und 80 
Liter pro Vierling. Und zum Vergleich: in 
der Obersteiermark entsprach der Vierling 
zwei Grazer Viertel, was etwa 120 bis 160 
Liter (je nach Getreideart und ob es gestri-
chen oder gehäuft war) entsprach. 
 

Das Viertel war ein österreichisches Vo-
lumsmaß, primär für Getreide und Flüssig-
keiten, dessen tatsächliche Menge sich je-
doch nach Region und Zusammenhang 
deutlich unterschied, auch je nachdem von 
was es abgeleitet wurde. So wurde das Vier-
tel in Niederösterreich vom Metzen abgelei-
tet (ein Metzen etwa 61 l), in der Steiermark 
herrschte das Grazer Viertel vor. Dieses 
Grazer Viertel gab es schon seit dem 13. 
Jahrhundert und variierte nicht nur im Lau-
fe der Zeit, sondern auch nach der Getreide-
art und der Region und schwankte so zwi-
schen etwa 47 und 80 Liter. Erst 1857 wur-
de es dann mit 80,58 l festgelegt. Daher ist 
es praktisch unmöglich festzustellen, was 
jetzt zehn Viertel bzw. zweieinhalb Vierlin-
gen entsprach. Bei den anderen, den 
„geringeren“ Sorten durften drei Viertel ge-
laden werden. Die Maut und andere Gebüh-
ren, die beim Transport über die Straße an-
fielen, gingen zu Lasten der Herrschaft. Bei 
einem Zielort in der Nähe der Herrschaft, 
etwa Villach, Tarvis oder Malborgeth, war 
die Leistung der Robot zwar lästig, aber 
eher unproblematisch. Schwieriger wurde 
es bei den sogenannten „weiten Fuhren“, 
wenn also das Ziel etwa Friesach oder 
Wolfsberg war. Unter bestimmten Umstän-
den konnte daher der Untertan eine solche 
Fuhre ablehnen, etwa, wenn er selbst drin-
gende Arbeiten zu erledigen hatte und ihm 
aus der längeren Abwesenheit ein Schaden 
entstehen würde, aber wie hieß es schon da-
mals: „der Herr sitzt am längeren Ast“. Au-
ßerdem war vom Grundherrn die Fuhr so zu 
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planen, dass der Untertan keinen Sonn- oder 
Feiertag auf der Straße verbringen musste. 
Für jedes Zugtier, sei es Pferd oder Ochse, 
erhielt der Untertan von der Herrschaft ein-
einhalb Massel Hafer, die Übernachtung er-
folgte ebenfalls zu Lasten der Herrschaft. 
Als Stallgeld erhielt der Untertan sieben 
Kreuzer, für den Unterstand des Zugtieres 
war ein Kreuzer vorgesehen. 

Im Sommer mussten zur Ableistung dieser 
Robot vier Meilen (30 km), im Winter drei 
Meilen (22,5 km) zurückgelegt werden. 
 

Verzögerungen auf Grund höherer Gewalt, 
wie unpassierbare Straßen oder Brücken, 
Unglücksfälle bei Fuhrmann, Zugtier oder 
Gefährt, gingen zu Lasten der Herrschaft 
und waren der geleisteten Zeit anzurechnen.  
 

Wasserleonburg dürfte jedoch von seinen 
Untertanen in der Regel keine „weiten Fuh-
ren“ verlangt haben, da alle Untertanen pro 
Jahr nur zwei Tage zu leisten hatten. 
 

Während also zur „Traidrobot“ ausschließ-
lich die Bauern herangezogen wurden, wur-
den zur „Handrobot“ die Inhaber der kleinen 
Hofstellen, also die Keuschler, herangezo-
gen. Von diesen Keuschlern forderte Wasser-
leonburg sieben Robottage pro Jahr, zuzüg-
lich die unbegrenzte „Gebäuderobot“. Die 
„Handrobot“ umfasste etwa das Jäten, Feld-
mähen, Getreideschnitt, Heideschneiden, 
Dreschen und Holzhacken.  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unter den Untertanen von Wasserleonburg 
gab es aber nicht nur Unterschiede dahinge-
hend zu welcher Robot welcher Untertan 
herangezogen wurde, sondern war auch das 
Ausmaß der zu leistenden Robottage unter-
schiedlich geregelt, sodass manche mehr 
und andere weniger zu leisten hatten. So 
wurden zur „Jagdrobot“ nur bestimmte Un-
tertanen verpflichtet, während wieder andere 
dazu überhaupt nicht herangezogen wurden. 
 

Relativ günstig kamen die Untertanen des 
Kloster Arnoldstein davon. Dieses forderte 
von seinen Untertanen etwa Dungausbrei-
ten, Heumachen, Wiesenräumen, Heudör-
ren, Grummetmähen, Schneiden, Holz-
schlagen, die Jagdrobot und Zugdienste. 
Die Zugdienste umfassten „einspännigen 
Zug“ Heufahren, einspännigen Zug Gebäu-
derobot und Holz- bzw. Steinfuhren. An 
Robottagen forderte das Kloster zwei. Man-
che hatten überhaupt keine Robot zu leisten, 
außer es sei „da etwa beim Closter ein ge-
bey vorhanden“, also eine Gebäuderobot. 
Diese war jedoch, wie schon angemerkt, die 
unangenehmste, da das Ausmaß zeitlich 
nicht fixiert war. Aus den Quellen geht dies-
bezüglich hervor, dass diese „nach Erfor-
dernis“ oder sooft als „von neten“ eingefor-
dert werden konnte. Im Laufe der Zeit wur-
de die nur für Bauvorhaben gedachte Robot 
auch auf andere Dienste ausgeweitet, was 
sie dann so richtig unangenehm machte. 
 

Die Herrschaft Straßfried zog ihre Unterta-
nen überhaupt nur zur Gebäuderobot, zum 
Bauen (Pflügen) und für Holzfuhren heran 
und dies im Ausmaß von zwei Robottagen. 
Und es war Straßfried, wo die Untertanen 
schon im Jahre 1569 einen Teil der Robot-
leistung in Geld ableisten konnten. Es wa-
ren dies vor allem die Holzfuhrtage, wobei 
ein Tag mit sechs Pfennig abgelöst werden 
konnte. Erst in späterer Zeit, so im 17. Jahr-
hundert wurde die Robotleistung bei jünge-
ren (neuen) Keuschen auf vier Tage erhöht. 

Auch in der Klosterherrschaft Arnoldstein 
konnte dann ab Mitte des 17. Jahrhunderts 
die Robotleistung in Geld abgelöst werden. 
Von Wasserleonburg liegen keine genauen 
Daten vor, aber eine Geldablöse dürfte dort 
ab Ende des 16. Jahrhunderts möglich ge-
wesen sein.  
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